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Konzeption

Betreutes Wohnen
Gesetzesgrundlage für das „Betreute Wohnen“ ist § 35 ff SGB;

sie ist eine ambulante Hilfe von Haus Niedersburg.

Zielgruppe:

Wir arbeiten mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab 16 Jahren,

die nicht mehr im bisherigen System bleiben können.

Im Einzelfall ist die Aufnahme von unter 16jährigen möglich, wenn die

notwendige Selbständigkeit für Einzelwohnen erreicht ist.

Aufnahmekriterien:

· Der / die Jugendliche / junge Erwachsene muss sich freiwillig

für die Maßnahme entscheiden.

· Der / die Jugendliche / junge Erwachsene muss an der Erreichung

der Ziele, die im Hilfeplangespräch erarbeitet werden und im einzelnen zwischen dem Betreuer und dem Klienten schriftlich festgehalten werden, ernsthaft mitwirken.

· Er / sie muss motiviert sein, eine zielgerichtete Tätigkeit auszuüben.

· Sucht- und psychisch Kranke, die ihren Tagesablauf nicht im Sinne der Kriterien gestalten können, werden nicht in die Maßnahme aufgenommen und können dort nicht verbleiben. Ausgenommen sind Klienten, die an ihrer Sucht oder Krankheit regelmäßig therapeutisch arbeiten.

· Diese Ausbildungskriterien gelten auch für alleinerziehende, ausbildungswillige Mütter.

Erstgespräch:

Ort des Erstgespräches ist je nach Absprache das Büro der / des Betreuers/in oder das zu Hause der / des Klient/in. Teilnehmer sind nach Absprache das Jugendamt, der / die BetreuerIn, Jugendlicher oder junger Erwachsene die Familie.

Erstes Hilfeplangespräch:

Das Gespräch findet frühestens nach 6 Wochen, spätestens

nach 3 Monaten statt. Diese Zeit wird als Orientierungsphase

genutzt und ggf. zur weiteren Auftragsklärung.

Praktische Lernfelder:

· Klärung der beruflichen Perspektive

· gemeinsame Wohnungssuche und Ausstattung
· Sicherung des Lebensunterhaltes von Seiten des Klienten, finanzielle Unabhängigkeit, haushalten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
· Umgang mit Behörden, Schulen, Banken und anderen Institutionen
Individuelle, persönliche Lernfelder:

· Zuverlässigkeit und Verbindlichkeit

· Umgang mit persönlichen Gefühlen und Stimmungen

· der / die Jugendliche ist Experte für die eigene Situation

· Stärkung des Selbstwertgefühls und Selbstbewusstseins

· bewusster, überprüfter eigener Lebensentwurf und die Fähigkeit,
diesen selbständig weiter zu verfolgen.

· Kontaktgestaltung zu Familienangehörigen

· Auseinandersetzung mit bisheriger Lebenssituation

Methoden der Arbeit:

· ressourcen- und lösungsorientierte Arbeitsweise

· kontrollierende Arbeitsweise

· Genogrammarbeit

· Arbeit am Familienbrett

· Lernen am Modell

· Anregungen zur Freizeitgestaltung

· gemeinsame Freizeitplanung mit anderen zu Betreuenden

Betreuungszeitraum und -umfang:

individuell festzulegen

Abrechnungsmodus:

je Fachleistungsstunde 57,35 Euro
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